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12.4.1 Beschreibung und Kontextualsierung 
der Zielsetzungen
„Im Laufe seines Lebens kommt ein Mensch mit bis 

zu 70.000 unterschiedlichen chemischen Produkten in Kontakt (…). Je nach Ver-

wendung der chemischen Substanzen dienen Chemikalien- und Biozid-Gesetzge-

bung dazu, unerwünschte Wirkungen möglichst zu verhindern und damit ein hohes 

Schutzniveau für Mensch und Umwelt zu erreichen“ (Umweltbundesamt (UBA), 
2016, S. 251). 

Das Target 12.4 setzt sich folgendes Ziel: „Bis 2020 

einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während 

ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten interna-

tionalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und 

Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die mensch-

liche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken.“1 (Vereinte 
Nationen (UN), 2015, S. 24). Wie aus der Zielsetzung der UN hervorgeht, liegt der 
angegebene Zeithorizont bereits in der Vergangenheit. Da dieses Ziel bis 2020 
allerdings nicht erreicht wurde, sind auch zukünftig Maßnahmen erforderlich, die 
zur Zielerreichung beitragen.

In diesem Target wird ein breites Verständnis von 
Chemikalien bzw. chemischen Stoffen und Substanzen verwendet – unabhängig 
davon, ob diese industriell hergestellt werden oder in der Natur selbst vorkommen. 
Der Fokus liegt auf schädlichen Substanzen, die im Produktionsprozess oder in 
Produkten verwendet werden und Mensch sowie die natürliche Umwelt gefährden. 
Diese können besorgniserregend (Substances of Concern; SoC) oder besonders 

besorgniserregend (Substances of very high Concern; SVHC) sein. Diese Subs-
tanzen müssen daher möglichst eliminiert oder zumindest entsprechend ge-
steuert werden. SoC verhindern zudem die Kreislaufführung von Materialien und 
Produkten und stellen damit eine Barriere für die Kreislaufwirtschaft dar (acatech, 
Circular Economy Initiative Deutschland (CEID) & SYSTEMIQ, 2021; Hansen et al. 
2020). Entsprechend der Kompatibilitätsstrategie (biologischer Kreislauf) dürfen 
nur solche Substanzen in die natürliche Umwelt bzw. Ökosphäre systematisch 
oder unbeabsichtigt eingehen, welche vollständig biologisch abbaubar und für den 
biologischen Kreislauf als unbedenklich einzustufen sind (Huber, 1995). Ist der 
Einsatz von SoC aufgrund technischer Anforderungen unerlässlich, sollten diese 
in sicheren technischen Kreisläufen geführt werden. Eine besonders effektive 
Form solcher geschlossenen und sicheren Kreisläufe wird beim Chemical Leasing 

erreicht (Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO), 
2015) (siehe hierzu auch Target 12.5).

Darüber hinaus hebt die Definition der UN des Targets 
12.4 die Lebenszyklusbetrachtung von Chemikalien und Abfällen hervor. Hierfür 
sind Handlungsoptionen zu entwickeln, die nicht nur auf End-of-Pipe-Lösungen 
abzielen (d.h. beispielsweise nicht nur optimierte Abfallbehandlungstechniken), 
sondern auch darauf, bereits am Beginn des Lebenswegs von Produkten, d.h. 
beim Abbau der Rohstoffe und im Produktdesign, bedenkliche Substanzen - und 
damit verbundenen Abfälle – möglichst ganz zu eliminieren. Die neueste Chemi-
kalienstrategie der EU strebt in diesem Zusammenhang eine giftfreie Umwelt 
an und priorisiert entsprechend die Entwicklung von sicheren und nachhaltigen 
Chemikalien („safe and sustainable chemicals“ ) (Europäische Kommission (EC), 

1 Hervorhebungen im Rahmen von direkten Zitaten wurden nachträglich seitens der Autor_innen der 
Targetbeschreibung vorgenommen. 
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2020, S. 1) vor den bisherigen Ansätzen der Kontrolle von bedenklichen Stoffen. 
Die europäische Kommission baut dabei auf Erfahrungen seitens Pionierunter-
nehmen (EC, 2020) auf, beispielsweise solchen, die ihre Produkte freiwillig nach 
Qualitätsstandards wie Cradle to Cradle zertifizieren lassen und die den Einsatz 
bedenklicher Stoffe weitgehend verbieten (Hansen & Schmitt, 2021; Hansen et 
al., 2020). All diese Maßnahmen entsprechen dem so genannten Vorsorgeprinzip, 
welches neben dem Verursacherprinzip einen der Grundsätze der Umweltpolitik 
der EU darstellt (Europäisches Parlament, 2019). Das Vorsorgeprinzip soll dabei 
(u.a. durch politisches Handeln) eine potentielle, ernsthafte oder irreversible Ge-
fährdung der Gesundheit oder der Umwelt vermeiden, „[…] bevor Schädigungen 

eindeutig nachweisbar sind, wobei eine Abwägung zwischen wahrscheinlichen 

Kosten und Nutzen von Handeln und Untätigkeit stattfindet “ (Europäische Umwelt-
agentur (EUA), 2002, S. 19).

Im Rahmen einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, 
die für die Umsetzung von SDG 12 in Österreich unumgänglich ist, spielt das Tar-
get 12.4 eine zentrale Rolle.

12.4.2 Ist-Zustand in Österreich

In Österreich erfolgt die Messung des Targets 12.4 
durch den Indikator 12.4.2 Aufkommen gefährlicher Abfälle, welcher im Zeit-
verlauf gesunken ist (von 176 kg/Kopf im Jahr 2010 auf 149 kg/Kopf im Jahr 2018) 
(Statistik Austria, 2020). Die im Jahr anfallende Menge an gefährlichen Abfäl-
len von 1.292.300 Tonnen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
(BMNT), 2019) entspricht rund 2 % des gesamten Abfallaufkommens in Österreich 
(64.194.300 t). Verglichen mit EU-Daten von Eurostat, dessen Mittelwert bei ge-
fährlichen Abfällen bei rund 4 % des Gesamtabfallaufkommens liegt, ist der Wert in 
Österreich als niedrig einzustufen. Zudem war es möglich, den Anteil des gefährli-
chen Abfalls zwischen 2010 und 2016 von rund 3 % auf 2 % beträchtlich zu senken 
(Eurostat, 2020a) (siehe Abb. T_12.4_01). 
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Abb. T_12.4_01: Produzierte 
Menge an gefährlichen Abfällen in 
den EU-28 (Jahr 2010 und 2018). 
Quelle: Eurostat (2020a). 

// Fig. T_12.4_01: Produced 
quantity of hazardous waste in 
the EU-28 (year 2010 and 2018). 
Source: Eurostat (2020a).
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Was die Behandlungsarten betrifft, werden 27 % der 
gefährlichen Abfälle in Österreich oder im Ausland rezykliert, 24 % erhalten eine 
Vorbehandlung, damit keine Gefährlichkeit mehr vorliegt und 6 % werden deponiert 
(Asbest und Untertagsdeponierung). Zudem werden rein im Inland 16 % thermisch, 
27 % durch chemisch-physikalische Verfahren behandelt (CP-Behandlung) (BMNT, 
2019) (siehe Abb. T_12.4_02). 
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Abb. T_12.4_02: Verwertung und 
Beseitigung gefährlicher Abfälle 
in Österreich (Jahr 2017). Quelle: 
BMNT (2019). 

// Fig. T_12.4_02: Utilization and 
disposal of hazardous waste 
in Austria (year 2017). Source: 
BMNT (2019). 
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Ein Problembereich bei gefährlichen Abfällen ist, dass 
diese üblicherweise teuer in der Behandlung oder Entsorgung sind, woraus Anrei-
ze entstehen können, diese unsachgemäß zu entsorgen oder zu exportieren. 

Nahezu alle Materialien und Produkte in unserer heu-
tigen Gesellschaft beinhalten Chemikalien. Das Vermeiden von toxischen Substan-
zen spielt nicht nur für die menschliche Gesundheit eine wesentliche Rolle, son-
dern insbesondere auch für funktionierende Materialkreisläufe, da nur damit eine 
sichere Wiederverwendung und eine gleichwertige stoffliche Verwertung (Recyc-
ling) von Materialien ermöglicht wird (European Chemicals Agency (ECHA), 2018) 
und Downcycling vermieden wird. Chemikalien werden heute zwar für die vorge-
sehenen Zwecke standardmäßig auf Risiken für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt überprüft (beispielsweise wird durch die REACH-Verordnung2 versucht, 
die mit dem Einsatz von Chemikalien einhergehenden Risiken zu beherrschen und 
zu reduzieren), aber selbst die kleine Gruppe der derzeit ca. 180  Substances of 

Very High Concern (besonders gefährliche krebserzeugende, erbgutverändernde 
und fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe, auf die sich in der Chemikalienverordnung 
REACH der Europäischen Union geeinigt wurde) kann weiterhin unterhalb relativ 
hoher Grenzwerte frei eingesetzt werden und es müssen bei Überschreitung von 
Grenzwerten in Produkten meist lediglich höhere Dokumentationspflichten („Safety 

Data Sheets“) eingehalten werden (EC, 2018, S. 7). Wenn überhaupt besonders 
gefährliche Substanzen restringiert und substituiert werden, werden häufig relativ 
ähnliche Chemikalien – die aber noch nicht als SVHC gelistet sind – verwendet.

Eine Auflistung über alle gefährlichen Abfallarten inkl. 
des jeweiligen Abfallaufkommens findet sich auch im Bericht „Die Bestandsaufnah-

me der Abfallwirtschaft in Österreich“ vom Österreichischen Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus (2019). Die mengenmäßig größte Fraktion machen 
dabei Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen aus (118.100 
t; 9,1 %), gefolgt von sonstigen verunreinigten Böden (87.600 t; 6,8 %) und Asbest-
zement (66.000 t; 5,1 %) (BMNT, 2019).

Schadstoffe sind nicht nur ein Problem für hochwer-
tiges Recycling in organisierten Sammel- und Recyclingstrukturen, sondern auch 
beim Leaking in die Umwelt, beispielsweise durch Mikroplastik (World Economic 
Forum, Ellen MacArthur Foundation (EMF) & McKinsey & Company, 2016). Mikro-
plastik kann Organismen beispielsweise durch toxische Inhaltsstoffe (z.B. Bisphe-
nol A) schädigen (Fath, 2019). Mikroplastik kann darüber hinaus für die gesamte 
Umwelt schädlich sein, da gefährliche Stoffe, mit denen die Kunststoffe versetzt 
wurden, beispielsweise in Ozeane dissipieren können. Zudem können sich ver-
schiedene Schadstoffe an der Plastikoberfläche anreichern (Liebmann et al., 2015).

Ab Januar 2021 sollen Unternehmen, die Erzeugnis-
se mit besonders besorgniserregenden Stoffen in einer Konzentration von mehr 
als 0,1 Masseprozent an den EU-Markt liefern, Informationen darüber bei der 
ECHA einreichen, und zwar in der so genannten SCIP-Datenbank („Database for 

information on Substances of Concern In articles as such or in complex objects 

Products“) (ECHA, 2020b). Das Ziel ist, die Substitution gefährlicher Chemikalien 
und den Übergang zu einer sichereren Kreislaufwirtschaft zu fördern. Die Novelle 
der Abfallrahmenrichtlinie, in der dies auch für Österreich geregelt wird, befindet 
sich aktuell in Begutachtung.

2 Die Abkürzung REACH steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“ 
(Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe). Die REACH-Verordnung trat 
am 1. Juni 2007 in Kraft (ECHA, 2020a). 
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Ein großes Problem ist jedoch, dass Daten über den 
Einsatz von besonders besorgniserregenden Stoffen in Produkten oder Produk-
tionsprozessen (z.B. persistent organic pollutants (POP), bio-accumulative and 

toxic (PBT ), very persistent and very bio-accumulative (vPvB)) oder von hormon-
schädigenden Chemikalien sowie von Nanomaterialien (UBA, 2016), die allesamt 
für Target 12.4 relevant sind, in Österreich nicht vorhanden sind.

12.4.3 Systemgrenzen von Target 12.4

Die sachlichen Systemgrenzen von Target 12.4 bezie-
hen sich auf die Frage, welche Stoffe, Materialflüsse und damit zusammenhängen-
de Auswirkungen betrachtet werden. Wie bereits in Kapitel C.X.5.1 beschrieben, 
werden neben den in der Targetdefinition genannten Chemikalien und Abfällen 
(insbesondere gefährliche Abfälle) auch weitere Stoffe wie besonders besorg-
niserregende Substanzen, Mikroplastik und Nanomaterialien mitbetrachtet. Auch 
Altlasten, welche Boden und Grundwasser und damit auch die Gesundheit des 
Menschen beeinträchtigen können, könnten für eine Analyse im Rahmen von Tar-
get 12.4 in Betracht gezogen werden.3 Diese werden hier aber aus der Systembe-
trachtung ausgeschlossen, da sie bereits im Rahmen der Altlastensanierung bzw. 
des Altlastenmanagements aufgearbeitet werden und keine zusätzlichen Maßnah-
men bedürfen. 

Im Hinblick auf eine gesamthafte Betrachtung der 
nachhaltigen Entwicklung werden im Rahmen des Targets 12.4 primär die ökologi-
sche (Auswirkungen auf die Umwelt) und soziale Dimension (Auswirkungen auf 

die menschliche Gesundheit) der Nachhaltigkeit angesprochen. 
Die räumliche Systemgrenze ist im österreichischen 

Kontext und Verantwortungsbereich angesiedelt. In den heutzutage üblichen 
globalen Wertschöpfungsketten können nicht immer alle Faktoren in den Zuliefer-
ketten beeinflusst werden. Die Grenze für Target 12.4 ist also hier zu ziehen, wo 
österreichische Unternehmen und Akteur_innen keinen Wirkungseinfluss mehr 
auf vor- oder nachgelagerte Lieferketten haben. Häufig können Unternehmen aber 
sehr wohl entscheiden, welche Stoffe und Materialien in ihren Produkten zum Ein-
satz kommen, selbst bei sehr komplexen Lieferketten (Hansen & Schmitt, 2021). 
Das bedeutet, dass Entscheidungen über das Produktdesign in Österreich zu Aus-
wirkungen (Nachfrageverschiebungen) in den Lieferketten – auch andere Länder 
betreffend – führen kann.

Die zeitliche Systemgrenze reicht über das im Target 
beschriebene Jahr 2020 hinaus, da einige der Maßnahmen für Target 12.4 einen 
mittel- oder langfristigen Charakter haben.

Das Systembild in Abb. T_12.4_03 veranschaulicht in 
vereinfachter Weise die wesentlichen Systemzusammenhänge im Kontext des Ein-
satzes von besonders besorgniserregenden Stoffen. So müssen für die Erreichung 
des Ziels 12.4 Wirtschafts- und Konsumprozesse berücksichtigt werden (weiße 
Felder), sowie der bereits bestehende rechtliche Rahmen (rosa Felder) und sich 
auf dem Weg befindliche rechtliche Rahmenbedingungen oder Initiativen (gelbe 
Felder). Nicht veranschaulicht, aber ebenso relevant, sind die ökologischen und 

3 Altlastenmanagement hat zum Ziel, „die Auswirkungen historischer Verunreinigungen auf die 
Umwelt zu vermindern und nicht tolerierbare Risiken für die menschliche Gesundheit auszuschließen 
(Altlastensanierungsgesetz ALSAG; BGBl. Nr. 299/1989)“ (UBA, 2016, S. 245). In Österreich gibt es zurzeit 
(Stand 2016) 281 Altlasten, wovon sich 62 in Sanierung befinden und 147 bereits saniert wurden (UBA, 
2016). 
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sozialen Auswirkungen.

12.4.4 Kritik an Target 12.4

Die Definition der UN für das Target 12.4 spricht pri-
mär die Konformität mit vereinbarten internationalen Rahmenregelungen an. Dies 
ist ohnehin notwendig und suggeriert somit lediglich eine defensive Compliances-
trategie. Zielführender für eine nachhaltige Entwicklung ist es, über die gesetzlich 
erforderlichen Standards hinausgehende Maßnahmen in der Industrie zu etablie-
ren, wie es neuerdings auch in der EU-Chemikalienstrategie mit dem Ansatz der 
Sicheren und Nachhaltigen Chemikalien verfolgt wird (EC, 2020).

Wie einleitend beschrieben, ist der Begriff Chemika-
lien möglicherweise zu eng gefasst. Es sollten von Target 12.4 alle Substanzen 
und Stoffströme, welche potentiell für die natürliche Umwelt und die menschliche 
Gesundheit gefährlich bzw. besorgniserregend (SoC) oder besonders besorgnis-
erregend sind (SVHC), möglichst eliminiert oder zumindest entsprechend gesteuert 
werden.

Zudem sollten laut Target 12.4 die Ziele schon bis 
2020 erreicht worden sein, was nach wie vor nicht der Fall ist. Eine realistische 
Zeitangabe (stufenweise bis – je nach Maßnahme – z.B. 2022, 2025 oder 2030) ist 
daher unumgänglich

 9

Abb. T_12.4_03: Systembild 
Target 12.4. Quelle: Eigene 
Darstellung. 

// Fig. T_12.4_03: System 
image target 12.4. Source: Own 
illustration.
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12.4.5 Kritik an Indikatoren von Target 12.4

Target 12.4 soll lt. UN mithilfe von folgenden Indikato-
ren gemessen bzw. gesteuert werden:
 – 12.4.1 Number of parties to international multilateral environmental agreements 

on hazardous waste, and other chemicals that meet their commitments and obli-

gations in transmitting information as required by each relevant agreement (= An-

zahl von an internationalen multilateran Verträgen über gefährliche Abfälle und 

anderen Chemikalien beteiligten Parteien, die ihre Verpflichtungen bezüglich der 

Weitergabe von Informationen erfüllen, die die jeweiligen Verträge vorschreiben); 

 – 12.4.2 Hazardous waste generated per capita and proportion of hazardous waste 

treated, by type of treatment (= Pro Kopf-Produktion an gefährlichen Abfällen 

und die Anteile an gefährlichen Abfällen, die behandelt werden, nach Art der Be-

handlung). 

Insgesamt sind diese von der UN vorgesehenen und 
teils national operationalisierten Indikatoren eher vergangenheitsorientiert und 
halten im Wesentlichen an dem Paradigma des Managements von Gefahrstoffen 
fest. Sie sind auch nicht auf das für die EU zunehmend wichtige Ziel der Kreis-
laufwirtschaft ausgerichtet. Um wesentliche Fortschritte zu machen, benötigt es 
daher eine neue Zugangsweise wie in der kürzlich von der EU verabschiedeten 
„Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit: Für eine schadstofffreie Umwelt “ (EC, 
2020). Hierin wird die Entwicklung neuer Leistungsindikatoren gefordert, „um 

die Fortschritte der Industrie beim Übergang zur Herstellung von sicheren und 

nachhaltigen Chemikalien zu messen“ (EC, 2020, S. 7). Dies erfordert neben 
abstrakten Indikatoren auf nationaler, gesamtwirtschaftlicher Ebene auch sol-
che, die auf Produkte und Unternehmen als Teil der Transformation eingehen. In 
diesem Zusammenhang werden in diversen Branchen zunehmend Produktpässe 
gefordert, die die Inhaltsstoffe von Produkten inklusive bedenklicher Stoffe trans-
parent machen (acatech, CEID & SYSTEMIQ, 2021). Neue Indikatoren könnten die 
Diffusion solcher Pässe für neue Produkte messen sowie den Anteil von Produkten 
ohne (besonders) bedenkliche Stoffe. Alternativ könnte die Diffusion von Produkt-
standards, die den Einsatz bedenklicher Stoffe verhindern, (z.B. Cradle to Cradle) 
gemessen werden.

Unabhängig von der Notwendigkeit der Entwicklung 
neuer Indikatorensets soll hier auch spezifisch auf die bisherig angedachten UN-
Indikatoren eingegangen werden:

Ad 12.4.1: Da auf den ersten Blick nicht sofort er-
kenntlich ist, was mit dem Indikator gemeint ist, hat die UN (2019a) eine nähere 
Beschreibung zur Verfügung gestellt. Aus dieser geht hervor, dass der Indikator 
auf die Anzahl der Parteien (= Länder) abzielt, die folgende MEAs (Multilateral 

Environmental Agreements – Multilaterale Umweltverträge) entweder ratifiziert, 
akzeptiert, genehmigt oder darauf zurückgegriffen haben:
1. Das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Ver-

bringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung (Basler Übereinkommen);
2. Das Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustim-

mung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie     
Pestizide im internationalen Handel (Rotterdamer Übereinkommen);

3. Das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe   
(Stockholm-Konvention);

4. Das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht        
führen (Montreal-Protokoll);
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5. Das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber.
Die Statistik Austria (2020), welche auch für die Er-

hebung und zur Verfügungstellung der Daten für die Indikatoren der UN SDGs für 
Österreich zuständig ist, weist hier keine Daten aus. Da jedoch alle genannten 
Übereinkommen ratifiziert wurden, muss auch sichergestellt werden, dass diese 
von nationalen Akteur_innen auch eingehalten werden. Dafür muss überprüft wer-
den, ob hierfür die relevanten Daten auf nationaler Ebene erhoben werden.

Ad 12.4.2: Hier geht es um die Menge an gefährlichen 
Abfällen, die pro Kopf in einem Land anfällt sowie um den Anteil gefährlicher Ab-
fälle, aufgesplittet nach Art der Abfallbehandlung. Laut UN (2019b) ist für die-
sen Indikator die Methode zur Erhebung der exakten Menge noch in Entwicklung. 
Basierend auf einer Präsentation von Marquis (2018), welche sich näher mit dem 
Indikator 12.4.2 befasst, können folgende zwei Formeln abgeleitet werden, mit de-
nen die betreffenden Daten für jeden UN-Mitgliedsstaat erhoben werden könnten:

Die Behandlungsarten, die in der zweiten Formel zu 
unterscheiden sind, sind laut Marquis (2018) die folgenden:
1. Recycling;
2. Thermische Abfallverwertung mit energetischer Nutzung;
3. Thermische Abfallverwertung ohne energetische Nutzung;
4. Deponierung;
5. Sonstige.

Seitens der Eurostat, die ebenfalls für EU-Mitglieds-
staaten einzeln SDG-Indikatoren erhebt und damit einen Ländervergleich ermög-
licht, gibt es leider für den Bereich Verbrauch toxischer Chemikalien keine Daten. 
Jedoch gibt es konsolidierte Daten der EU-Mitgliedsstaaten zur Produktion von 
gesundheitsgefährdenden Chemikalien. Insgesamt werden die Chemikalien in 
dieser Quelle in fünf Toxizitätsklassen eingeteilt: Generell ging die Produktion in 
den Jahren 2010 und 2013 von 224,2 Mio. Tonnen auf 207,2 Mio. Tonnen zurück. 
2016 wurde eine gleich hohe Menge wie 2013 produziert. 2017 kam es zu einem 
Aufschwung auf 218,6 Mio. Tonnen, in den Jahren 2018 und 2019 ging die Menge 
jedoch erneut zurück und lag 2019 bei 208,6 Mio. Tonnen. Die Produktion von 
Chemikalien der höchsten Toxizitätsklasse – der krebserzeugenden, erbgutver-
ändernden und fortpflanzungsgefährdenden Chemikalien – ist in der EU leicht 
rückläufig (Eurostat, 2020b)4, beinhaltet aber nicht mögliche globale Produktions-
verlagerungen.

Neben den gefährlichen Abfällen sind – wie bereits be-
schrieben – auch besonders besorgniserregende Stoffe, hormonschädigende Che-
mikalien, Nanomaterialien etc., die in Produkten enthalten sind, für das Target 12.4 
relevant – diese werden von den bisherigen Klassifizierungen der Abfallbehand-
lung nicht erfasst. Hierzu benötigt es produktbasierte Ansätze unter Zuhilfenahme 

4 Es wurden 2019 insgesamt 34,6 Mio. Tonnen in der EU produziert, was zwar, verglichen mit den Mengen 
aus 2010 (40,1 Mio. Tonnen) und 2017 (37,1 Mio. Tonnen) einen Rückgang darstellt, jedoch konnten in den 
Jahren 2014-2016 leicht geringere Mengen verzeichnet werden. 
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von Produktpässen – und daher gänzlich andere Indikatorik (s.o.). Es wäre daher 
sinnvoll, die beiden bestehenden Indikatoren in Zusammenarbeit mit einschlägigen 
statistischen Ämtern und Forschungseinrichtungen um die genannten Themenbe-
reiche zu erweitern.

12.4.6 Potentielle Synergien und Widersprüche 
zwischen Target 12.4 und anderen Targets 
bzw. SDGs

Neben engen Zusammenhängen und Synergien inner-
halb des SDG 12 (z.B. mit Target 12.5) gibt es eine Reihe von Targets und SDGs, 
die mit Target 12.4 in Interaktion stehen (siehe hierzu Tab. T_12.4_01).
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Optionen und Maßnahmen

11.6 „Bis 2030 die von den Städten ausgehen-

de Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 

anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der 

Luftqualität und der kommunalen und sonstigen 

Abfallbehandlung“

Durch die Erreichung von Target 12.4 wird sowohl vor-
sorgend (durch nachhaltiges Produktdesign ohne ge-
fährliche Chemikalien) als auch nachsorgend (durch die 
entsprechende Handhabung von Abfällen) die Minimie-
rung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stof-
fe in den Boden unterstützt (SDG 15) und die Umweltbe-
lastung in den Städten reduziert (Target 11.6).SDG 15 „Landökosysteme schützen, wiederher-

stellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 

Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 

bekämpfen, Bodendegradation beenden und um-

kehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt 

ein Ende setzen“

 13

3.9 „Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkran-

kungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und 

der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, 

Wasser und Boden erheblich verringern“

Ziel von Target 3.9 ist u.a. die durch Verunreinigungen 
von Wasser, Luft und Boden und toxische Chemikalien 
indizierten Tode zu reduzieren (Strategic Approach to 
International Chemicals Management (SAICM), 2018). 
Hier wird deutlich, dass sich positive Entwicklungen 
innerhalb des Targets 12.4 auch direkt positiv auf Target 
3.9 auswirken, da beispielsweise 42 % der Schlag-
anfälle und 35 % von ischämischen Herzkrankheiten, 
die weltweit die häufigsten Todesursachen sind, durch 
Umweltfaktoren wie der Belastung durch Chemikalien 
hervorgerufen werden (Prüss-Üstün, Wolf, Corvalán, 
Bos & Neira, 2016; Wolf, Prüss-Üstün & Vickers, 2016). 
Dadurch könnte eine Reduktion umweltschädlicher Wir-
kungen durch Chemikalien auch das Auftreten derartiger 
Krankheiten verringern.

6.3 „Bis 2030 die Wasserqualität durch Ver-

ringerung der Verschmutzung, Beendigung des 

Einbringens und Minimierung der Freisetzung 

gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung 

des Anteils unbehandelten Abwassers und eine 

beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung 

und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit ver-

bessern“

Durch die Erreichung von Target 12.4 wird sowohl 
vorsorgend (durch nachhaltiges Produktdesign ohne 
gefährliche Chemikalien) als auch nachsorgend (durch 
die entsprechende Handhabung von Abfällen) die Mini-
mierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und 
Stoffe in Gewässern unterstützt.

9.4 „Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und 

die Industrien nachrüsten, um sie nachhaltig zu 

machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz 

und unter vermehrter Nutzung sauberer und um-

weltverträglicher Technologien und Industriepro-

zesse, wobei alle Länder Maßnahmen entspre-

chend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen“

Die Entwicklung sauberer und umweltverträglicher Tech-
nologien steht in engem Zusammenhang mit dem Target 
12.4, da in Produktionsprozessen häufig Betriebsmittel 
und Chemikalien eingesetzt werden, die später als ge-
fährliche Abfälle entsorgt werden müssen.

Betroffenes SDG/Taarget Interaktion mit Target 12.4

Tab. T_12.4_01: Potentielle 
Synergien von Target 12.4 zu 
anderen SDGs und Targets. 
Quelle: Eigene Darstellung. 

// Tab. T_12.4_01: Potential 
synergies of target 12.4 with other 
SDGs and targets. Source: Own 
illustration. 
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12.4.7 Optionen zu Target 12.4
 – Aktionsplan Hochwertiges Recycling: Design for Recycling, Schadstofffreiheit & 
Einsatz von Sekundärrohstoffen [Target12.4 und 12.5 – Option 12_02] 


